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so ist er verpflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche
Richtigstellung vorzunehmen. 2 Die Verpflichtung trifft auch den Gesamt-
rechtsnachfolger eines Steuerpflichtigen und die nach den §§ 34 und 35 für
den Gesamtrechtsnachfolger oder den Steuerpflichtigen handelnden Per-
sonen.

(2) Die Anzeigepflicht besteht ferner, wenn die Voraussetzungen für eine
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung oder sonstige Steuervergünstigung nach-
träglich ganz oder teilweise wegfallen.

(3) Wer Waren, für die eine Steuervergünstigung unter einer Bedingung
gewährt worden ist, in einer Weise verwenden will, die der Bedingung nicht
entspricht, hat dies vorher der Finanzbehörde anzuzeigen.

3. Unterabschnitt. Kontenwahrheit

§ 154 Kontenwahrheit. (1) Niemand darf auf einen falschen oder erdich-
teten Namen für sich oder einen Dritten ein Konto errichten oder Buchun-
gen vornehmen lassen, Wertsachen (Geld, Wertpapiere, Kostbarkeiten) in
Verwahrung geben oder verpfänden oder sich ein Schließfach geben lassen.
[Fassung bis 31.12.2017:1)] [Fassung ab 1.1.2018:2) 3)]

(2) 1 Wer ein Konto führt, Wert-
sachen verwahrt oder als Pfand
nimmt oder ein Schließfach über-
lässt, hat sich zuvor Gewissheit über
die Person und Anschrift des Ver-
fügungsberechtigten zu verschaffen
und die entsprechenden Angaben in
geeigneter Form, bei Konten auf
dem Konto, festzuhalten. 2 Ist der
Verfügungsberechtigte eine natürli-
che Person, ist § 4 Absatz 3 Num-
mer 1 des Geldwäschegesetzes ent-
sprechend anzuwenden. 3 Er hat si-
cherzustellen, dass er jederzeit Aus-
kunft darüber geben kann, über
welche Konten oder Schließfächer
eine Person verfügungsberechtigt ist.

(2) 1 Wer ein Konto führt, Wert-
sachen verwahrt oder als Pfand
nimmt oder ein Schließfach überlässt
(Verpflichteter), hat
1. sich zuvor Gewissheit über die

Person und Anschrift jedes Ver-
fügungsberechtigten und jedes
wirtschaftlich Berechtigten im
Sinne des Geldwäschegesetzes zu
verschaffen und

2. die entsprechenden Angaben in
geeigneter Form, bei Konten auf
dem Konto, festzuhalten.

2 Ist der Verfügungsberechtigte eine
natürliche Person, ist § 11 Absatz 4
Nummer 1 des Geldwäschegesetzes
entsprechend anzuwenden. 3 Der
Verpflichtete hat sicherzustellen, dass
er den Finanzbehörden jederzeit
Auskunft darüber geben kann, über
welche Konten oder Schließfächer
eine Person verfügungsberechtigt ist
oder welche Wertsachen eine Person

Abgabenordnung § 154 AO 1

1) § 154 Abs. 2 Satz 2 eingef., bish. Satz 2 wird Satz 3 mWv 23.7.2016 durch G v. 18.7.2016
(BGBl. I S. 1679).

2) § 154 Abs. 2 neu gef. durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung siehe Art. 97
§ 26 Abs. 4 EGAO (Nr. 4); Satz 2 geänd. mWv 26.6.2017 durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1822).

3) Für Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten im Sinne des § 154 Absatz 2 Satz 1 idF des G v.
23.6.2017 (BGBl. I S. 1682), die vor dem 1. Januar 2018 begründet worden sind und am 1. Januar
2018 noch bestehen, siehe Art. 97 § 26 Abs. 5 EGAO (Nr. 4).
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[Fassung ab 1.1.2018:]
zur Verwahrung gegeben oder als
Pfand überlassen hat. 4 Die Ge-
schäftsbeziehung ist kontinuierlich
zu überwachen und die nach Satz 1
zu erhebenden Daten sind in an-
gemessenem zeitlichen Abstand zu
aktualisieren.

[ab 1.1.2018:
(2a)1) 1 Kreditinstitute haben für jeden Kontoinhaber, jeden anderen Ver-

fügungsberechtigten und jeden wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des
Geldwäschegesetzes außerdem folgende Daten zu erheben und aufzuzeich-
nen:
1. die Identifikationsnummer nach § 139b und
2. die Wirtschafts-Identifikationsnummer nach § 139c oder, wenn noch kei-

ne Wirtschafts-Identifikationsnummer vergeben wurde und es sich nicht
um eine natürliche Person handelt, die für die Besteuerung nach dem
Einkommen geltende Steuernummer.

2 Der Vertragspartner sowie gegebenenfalls für ihn handelnde Personen haben
dem Kreditinstitut die nach Satz 1 zu erhebenden Daten mitzuteilen und sich
im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen unverzüglich an-
zuzeigen. 3 Die Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden bei Kreditkonten, wenn
der Kredit ausschließlich der Finanzierung privater Konsumgüter dient und
der Kreditrahmen einen Betrag von 12 000 Euro nicht übersteigt.

(2b)1) 1 Teilen der Vertragspartner oder gegebenenfalls für ihn handelnde
Personen dem Kreditinstitut die nach Absatz 2a Satz 1 Nummer 1 zu erfas-
sende Identifikationsnummer einer betroffenen Person bis zur Begründung
der Geschäftsbeziehung nicht mit und hat das Kreditinstitut die Identifikati-
onsnummer dieser Person auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfasst,
hat es sie bis zum Ablauf des dritten Monats nach Begründung der Geschäfts-
beziehung in einem maschinellen Verfahren beim Bundeszentralamt für Steu-
ern zu erfragen. 2 In der Anfrage dürfen nur die in § 139b Absatz 3 genannten
Daten der betroffenen Person angegeben werden. 3 Das Bundeszentralamt für
Steuern teilt dem Kreditinstitut die Identifikationsnummer der betroffenen
Person mit, sofern die übermittelten Daten mit den bei ihm nach § 139b
Absatz 3 gespeicherten Daten übereinstimmen.

(2c)1) 1 Soweit das Kreditinstitut die nach Absatz 2a Satz 1 zu erhebenden
Daten auf Grund unzureichender Mitwirkung des Vertragspartners und gege-
benenfalls für ihn handelnder Personen nicht ermitteln kann, hat es dies auf
dem Konto festzuhalten. 2 In diesem Fall hat das Kreditinstitut dem Bundes-
zentralamt für Steuern die betroffenen Konten sowie die hierzu nach Absatz 2
erhobenen Daten mitzuteilen; diese Daten sind für alle in einem Kalenderjahr
eröffneten Konten bis Ende Februar des Folgejahrs zu übermitteln.]

1 AO § 154 Abgabenordnung

1) § 154 Abs. 2a bis 2c eingef. durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung siehe
Art. 97 § 26 Abs. 4 EGAO (Nr. 4).
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(2d)1) Die Finanzbehörden können für einzelne Fälle oder für bestimmte
Fallgruppen Erleichterungen zulassen, wenn die Einhaltung der Pflichten
nach den Absätzen 2 bis 2c unverhältnismäßige Härten mit sich bringt und
die Besteuerung durch die Erleichterung nicht beeinträchtigt wird.

(3) Ist gegen Absatz 1 verstoßen worden, so dürfen Guthaben, Wertsachen
und der Inhalt eines Schließfachs nur mit Zustimmung des für die Einkom-
men- und Körperschaftsteuer des Verfügungsberechtigten zuständigen Fi-
nanzamts herausgegeben werden.

Dritter Abschnitt. Festsetzungs- und Feststellungsverfahren

1. Unterabschnitt. Steuerfestsetzung

I. Allgemeine Vorschriften

§ 155 Steuerfestsetzung. (1) 1 Die Steuern werden, soweit nichts anderes
vorgeschrieben ist, von der Finanzbehörde durch Steuerbescheid festgesetzt.
2 Steuerbescheid ist der nach § 122 Abs. 1 bekannt gegebene Verwaltungsakt.
3 Dies gilt auch für die volle oder teilweise Freistellung von einer Steuer und
für die Ablehnung eines Antrags auf Steuerfestsetzung.

(2) Ein Steuerbescheid kann erteilt werden, auch wenn ein Grundlagen-
bescheid noch nicht erlassen wurde.

(3) 1 Schulden mehrere Steuerpflichtige eine Steuer als Gesamtschuldner,
so können gegen sie zusammengefasste Steuerbescheide ergehen. 2 Mit zu-
sammengefassten Steuerbescheiden können Verwaltungsakte über steuerliche
Nebenleistungen oder sonstige Ansprüche, auf die dieses Gesetz anzuwenden
ist, gegen einen oder mehrere der Steuerpflichtigen verbunden werden. 3 Das
gilt auch dann, wenn festgesetzte Steuern, steuerliche Nebenleistungen oder
sonstige Ansprüche nach dem zwischen den Steuerpflichtigen bestehenden
Rechtsverhältnis nicht von allen Beteiligten zu tragen sind.

(4)2) 1 Die Finanzbehörden können Steuerfestsetzungen sowie Anrechnun-
gen von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlungen auf der Grundlage der
ihnen vorliegenden Informationen und der Angaben des Steuerpflichtigen
ausschließlich automationsgestützt vornehmen, berichtigen, zurücknehmen,
widerrufen, aufheben oder ändern, soweit kein Anlass dazu besteht, den
Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten. 2 Das gilt auch
1. für den Erlass, die Berichtigung, die Rücknahme, den Widerruf, die Auf-

hebung und die Änderung von mit den Steuerfestsetzungen sowie Anrech-
nungen von Steuerabzugsbeträgen und Vorauszahlungen verbundenen Ver-
waltungsakten sowie,

2. wenn die Steuerfestsetzungen sowie Anrechnungen von Steuerabzugsbeträ-
gen und Vorauszahlungen mit Nebenbestimmungen nach § 120 versehen
oder verbunden werden, soweit dies durch eine Verwaltungsanweisung des
Bundesministeriums der Finanzen oder der obersten Landesfinanzbehörden
allgemein angeordnet ist.

Abgabenordnung § 155 AO 1

1) § 154 Abs. 2d eingef. durch G v. 23.6.2017 (BGBl. I S. 1682); zur Anwendung siehe Art. 97
§ 1 Abs. 12 Satz 1 EGAO (Nr. 4).

2) § 155 Abs. 4 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
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3 Ein Anlass zur Bearbeitung durch Amtsträger liegt insbesondere vor, soweit
der Steuerpflichtige in einem dafür vorgesehenen Abschnitt oder Datenfeld
der Steuererklärung Angaben im Sinne des § 150 Absatz 7 gemacht hat. 4 Bei
vollständig automationsgestütztem Erlass eines Verwaltungsakts gilt die Wil-
lensbildung über seinen Erlass und über seine Bekanntgabe im Zeitpunkt des
Abschlusses der maschinellen Verarbeitung als abgeschlossen.

(5)1) Die für die Steuerfestsetzung geltenden Vorschriften sind auf die Fest-
setzung einer Steuervergütung sinngemäß anzuwenden.

§ 1562) Absehen von der Steuerfestsetzung. (1) 1 Das Bundesministeri-
um der Finanzen kann zur Vereinfachung der Verwaltung durch Rechtsver-
ordnung bestimmen, dass eine Steuer nicht festgesetzt wird, wenn der eigent-
lich festzusetzende Betrag den durch diese Rechtsverordnung zu bestimmen-
den Betrag voraussichtlich nicht übersteigt. 2 Der nach Satz 1 zu bestimmende
Betrag darf 25 Euro nicht übersteigen. 3 Das Gleiche gilt für die Änderung
einer Steuerfestsetzung, wenn der Betrag, der sich als Differenz zwischen der
geänderten und der bisherigen Steuerfestsetzung ergeben würde, den in der
Rechtsverordnung genannten Betrag nicht übersteigt. 4 Die Rechtsverord-
nung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates, soweit sie die Kraftfahr-
zeugsteuer, die Luftverkehrsteuer, die Versicherungsteuer, Einfuhr- und Aus-
fuhrabgaben oder Verbrauchsteuern, mit Ausnahme der Biersteuer, betrifft.

(2) 1 Die Festsetzung einer Steuer und einer steuerlichen Nebenleistung
sowie deren Änderung kann, auch über einen Betrag von 25 Euro hinaus-
gehend, unterbleiben, wenn zu erwarten ist, dass
1. die Erhebung keinen Erfolg haben wird oder
2. die Kosten der Festsetzung und die Kosten der Erhebung außer Verhältnis

zu dem Betrag stehen werden.
2 Für bestimmte oder bestimmbare Fallgruppen können die obersten Finanz-
behörden bundeseinheitliche Weisungen zur Anwendung von Satz 1 Num-
mer 2 erteilen. 3 Diese Weisungen dürfen nicht veröffentlicht werden, soweit
dies die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gefährden
könnte. 4 Auf dem Gebiet der von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des
Bundes verwalteten Steuern legen die obersten Finanzbehörden der Länder
diese Weisungen zur Gewährleistung eines bundeseinheitlichen Vollzugs der
Steuergesetze im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen
fest.

§ 157 Form und Inhalt der Steuerbescheide. (1)3) 4) 1 Steuerbescheide
sind schriftlich oder elektronisch zu erteilen, soweit nichts anderes bestimmt
ist. 2 Sie müssen die festgesetzte Steuer nach Art und Betrag bezeichnen und
angeben, wer die Steuer schuldet. 3 Ihnen ist außerdem eine Belehrung
darüber beizufügen, welcher Rechtsbehelf zulässig ist und binnen welcher
Frist und bei welcher Behörde er einzulegen ist.

1 AO §§ 156, 157 Abgabenordnung

1) § 155 Abs. 5 angef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
2) § 156 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
3) Vgl. KleinbetragsVO v. 19.12.2000 (BGBl. I S. 1790, 1805), geänd. durch G v. 18.7.2016

(BGBl. I S. 1679); abgedruckt in Loseblattsammlung Steuergesetze (Verlag C.H. Beck) Nr. 800c.
4) § 157 Abs. 1 neu gef. mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).
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(2) Die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bildet einen mit Rechts-
behelfen nicht selbständig anfechtbaren Teil des Steuerbescheids, soweit die
Besteuerungsgrundlagen nicht gesondert festgestellt werden.

§ 158 Beweiskraft der Buchführung. Die Buchführung und die Auf-
zeichnungen des Steuerpflichtigen, die den Vorschriften der §§ 140 bis 148
entsprechen, sind der Besteuerung zugrunde zu legen, soweit nach den
Umständen des Einzelfalls kein Anlass ist, ihre sachliche Richtigkeit zu
beanstanden.

§ 159 Nachweis der Treuhänderschaft. (1) 1 Wer behauptet, dass er
Rechte, die auf seinen Namen lauten, oder Sachen, die er besitzt, nur als
Treuhänder, Vertreter eines anderen oder Pfandgläubiger innehabe oder be-
sitze, hat auf Verlangen nachzuweisen, wem die Rechte oder Sachen gehören;
anderenfalls sind sie ihm regelmäßig zuzurechnen. 2 Das Recht der Finanzbe-
hörde, den Sachverhalt zu ermitteln, wird dadurch nicht eingeschränkt.

(2) § 102 bleibt unberührt.

§ 160 Benennung von Gläubigern und Zahlungsempfängern.
(1) 1 Schulden und andere Lasten, Betriebsausgaben, Werbungskosten und

andere Ausgaben sind steuerlich regelmäßig nicht zu berücksichtigen, wenn
der Steuerpflichtige dem Verlangen der Finanzbehörde nicht nachkommt, die
Gläubiger oder die Empfänger genau zu benennen. 2 Das Recht der Finanz-
behörde, den Sachverhalt zu ermitteln, bleibt unberührt.

(2) § 102 bleibt unberührt.

§ 161 Fehlmengen bei Bestandsaufnahmen. 1 Ergeben sich bei einer
vorgeschriebenen oder amtlich durchgeführten Bestandsaufnahme Fehlmen-
gen an verbrauchsteuerpflichtigen Waren, so wird vermutet, dass hinsichtlich
der Fehlmengen eine Verbrauchsteuer entstanden oder eine bedingt entstan-
dene Verbrauchsteuer unbedingt geworden ist, soweit nicht glaubhaft ge-
macht wird, dass die Fehlmengen auf Umstände zurückzuführen sind, die
eine Steuer nicht begründen oder eine bedingte Steuer nicht unbedingt
werden lassen. 2 Die Steuer gilt im Zweifel im Zeitpunkt der Bestandsauf-
nahme als entstanden oder unbedingt geworden.

§ 162 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen. (1) 1 Soweit die Fi-
nanzbehörde die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln oder berechnen
kann, hat sie sie zu schätzen. 2 Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen,
die für die Schätzung von Bedeutung sind.

(2)1) 1 Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der Steuerpflichtige über
seine Angaben keine ausreichenden Aufklärungen zu geben vermag oder
weitere Auskunft oder eine Versicherung an Eides statt verweigert oder seine
Mitwirkungspflicht nach § 90 Abs. 2 verletzt. 2 Das Gleiche gilt, wenn der
Steuerpflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den Steuergeset-
zen zu führen hat, nicht vorlegen kann, wenn die Buchführung oder die

Abgabenordnung §§ 158–162 AO 1

1) § 162 Abs. 2 Satz 2 neu gef. mWv 1.1.2009 durch G v. 14.8.2007 (BGBl. I S. 1912); Satz 3
angef. durch G v. 29.7.2009 (BGBl. I S. 2302); zur erstmaligen Anwendung von Satz 3 siehe
Art. 97 § 22 Abs. 2 EGAO (Nr. 4).
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Aufzeichnungen der Besteuerung nicht nach § 158 zugrunde gelegt werden
oder wenn tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvoll-
ständigkeit der vom Steuerpflichtigen gemachten Angaben zu steuerpflichti-
gen Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrungen bestehen und der Steu-
erpflichtige die Zustimmung nach § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 nicht erteilt. 3 Hat
der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflichten nach § 90 Absatz 2 Satz 3
verletzt, so wird widerlegbar vermutet, dass steuerpflichtige Einkünfte in
Staaten oder Gebieten im Sinne des § 90 Absatz 2 Satz 3 vorhanden oder
höher als die erklärten Einkünfte sind.

(3)1) 1 Verletzt ein Steuerpflichtiger seine Mitwirkungspflichten nach § 90
Absatz 3 dadurch, dass er keine Aufzeichnungen über einen Geschäftsvorfall
vorlegt, oder sind die über einen Geschäftsvorfall vorgelegten Aufzeichnun-
gen im Wesentlichen unverwertbar oder wird festgestellt, dass der Steuer-
pflichtige Aufzeichnungen im Sinne des § 90 Absatz 3 Satz 8 nicht zeitnah
erstellt hat, so wird widerlegbar vermutet, dass seine im Inland steuerpflichti-
gen Einkünfte, zu deren Ermittlung die Aufzeichnungen im Sinne des § 90
Absatz 3 dienen, höher als die von ihm erklärten Einkünfte sind. 2 Hat in
solchen Fällen die Finanzbehörde eine Schätzung vorzunehmen und können
diese Einkünfte nur innerhalb eines bestimmten Rahmens, insbesondere nur
auf Grund von Preisspannen bestimmt werden, kann dieser Rahmen zu
Lasten des Steuerpflichtigen ausgeschöpft werden. 3 Bestehen trotz Vorlage
verwertbarer Aufzeichnungen durch den Steuerpflichtigen Anhaltspunkte
dafür, dass seine Einkünfte bei Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes
höher wären als die auf Grund der Aufzeichnungen erklärten Einkünfte, und
können entsprechende Zweifel deswegen nicht aufgeklärt werden, weil eine
ausländische, nahe stehende Person ihre Mitwirkungspflichten nach § 90
Abs. 2 oder ihre Auskunftspflichten nach § 93 Abs. 1 nicht erfüllt, ist Satz 2
entsprechend anzuwenden.

(4)2) 1 Legt ein Steuerpflichtiger über einen Geschäftsvorfall keine Auf-
zeichnungen im Sinne des § 90 Absatz 3 vor oder sind die über einen Ge-
schäftsvorfall vorgelegten Aufzeichnungen im Wesentlichen unverwertbar, ist
ein Zuschlag von 5 000 Euro festzusetzen. 2 Der Zuschlag beträgt mindestens
5 Prozent3) und höchstens 10 Prozent3) des Mehrbetrags der Einkünfte, der
sich nach einer Berichtigung auf Grund der Anwendung des Absatzes 3
ergibt, wenn sich danach ein Zuschlag von mehr als 5 000 Euro ergibt. 3 Bei
verspäteter Vorlage von verwertbaren Aufzeichnungen beträgt der Zuschlag
bis zu 1 000 000 Euro, mindestens jedoch 100 Euro für jeden vollen Tag der
Fristüberschreitung. 4 Soweit den Finanzbehörden Ermessen hinsichtlich der
Höhe des Zuschlags eingeräumt ist, sind neben dessen Zweck, den Steuer-
pflichtigen zur Erstellung und fristgerechten Vorlage der Aufzeichnungen im
Sinne des § 90 Abs. 3 anzuhalten, insbesondere die von ihm gezogenen Vor-
teile und bei verspäteter Vorlage auch die Dauer der Fristüberschreitung zu
berücksichtigen. 5 Von der Festsetzung eines Zuschlags ist abzusehen, wenn

1 AO § 162 Abgabenordnung

1) § 162 Abs. 3 eingef. durch G v. 16.5.2003 (BGBl. I S. 660); zur Anwendung siehe Art. 97 § 22
Abs. 1 Satz 2 EGAO (Nr. 4); Satz 3 angef. durch G v. 14.8.2007 (BGBl. I S. 1912); Satz 1 neu gef.
mWv 24.12.2016 durch G v. 20.12.2016 (BGBl. I S. 3000).

2) § 162 Abs. 4 eingef. durch G v. 16.5.2003 (BGBl. I S. 660); zur Anwendung siehe Art. 97 § 22
Abs. 1 Satz 2 EGAO (Nr. 4); Satz 1 neu gef. mWv 24.12.2016 durch G v. 20.12.2016 (BGBl. I
S. 3000).

3) Bezeichnung geänd. durch G v. 13.12.2006 (BGBl. I S. 2878).
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die Nichterfüllung der Pflichten nach § 90 Abs. 3 entschuldbar erscheint oder
ein Verschulden nur geringfügig ist. 6 Das Verschulden eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen steht dem eigenen Verschulden
gleich. 7 Der Zuschlag ist regelmäßig nach Abschluss der Außenprüfung fest-
zusetzen.

(5)1) In den Fällen des § 155 Abs. 2 können die in einem Grundlagen-
bescheid festzustellenden Besteuerungsgrundlagen geschätzt werden.

§ 1632) Abweichende Festsetzung von Steuern aus Billigkeitsgrün-
den. (1) 1 Steuern können niedriger festgesetzt werden und einzelne Besteue-
rungsgrundlagen, die die Steuern erhöhen, können bei der Festsetzung der
Steuer unberücksichtigt bleiben, wenn die Erhebung der Steuer nach Lage
des einzelnen Falls unbillig wäre. 2 Mit Zustimmung des Steuerpflichtigen
kann bei Steuern vom Einkommen zugelassen werden, dass einzelne Besteue-
rungsgrundlagen, soweit sie die Steuer erhöhen, bei der Steuerfestsetzung erst
zu einer späteren Zeit und, soweit sie die Steuer mindern, schon zu einer
früheren Zeit berücksichtigt werden.

(2) Eine Billigkeitsmaßnahme nach Absatz 1 kann mit der Steuerfestset-
zung verbunden werden, für die sie von Bedeutung ist.

(3) 1 Eine Billigkeitsmaßnahme nach Absatz 1 steht in den Fällen des Ab-
satzes 2 stets unter Vorbehalt des Widerrufs, wenn sie
1. von der Finanzbehörde nicht ausdrücklich als eigenständige Billigkeitsent-

scheidung ausgesprochen worden ist,
2. mit einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung nach § 164

verbunden ist oder
3. mit einer vorläufigen Steuerfestsetzung nach § 165 verbunden ist und der

Grund der Vorläufigkeit auch für die Entscheidung nach Absatz 1 von
Bedeutung ist.

2 In den Fällen von Satz 1 Nummer 1 entfällt der Vorbehalt des Widerrufs,
wenn die Festsetzungsfrist für die Steuerfestsetzung abläuft, für die die Bil-
ligkeitsmaßnahme Grundlagenbescheid ist. 3 In den Fällen von Satz 1 Num-
mer 2 entfällt der Vorbehalt des Widerrufs mit Aufhebung oder Entfallen des
Vorbehalts der Nachprüfung der Steuerfestsetzung, für die die Billigkeitsmaß-
nahme Grundlagenbescheid ist. 4 In den Fällen von Satz 1 Nummer 3 entfällt
der Vorbehalt des Widerrufs mit Eintritt der Endgültigkeit der Steuerfest-
setzung, für die die Billigkeitsmaßnahme Grundlagenbescheid ist.

(4) 1 Ist eine Billigkeitsmaßnahme nach Absatz 1, die nach Absatz 3 unter
Vorbehalt des Widerrufs steht, rechtswidrig, ist sie mit Wirkung für die
Vergangenheit zurückzunehmen. 2 § 130 Absatz 3 Satz 1 gilt in diesem Fall
nicht.

§ 164 Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung. (1) 1 Die
Steuern können, solange der Steuerfall nicht abschließend geprüft ist, all-
gemein oder im Einzelfall unter dem Vorbehalt der Nachprüfung festgesetzt

Abgabenordnung §§ 163, 164 AO 1

1) § 162 Abs. 3 und 4 eingef., bish. Abs. 3 wird Abs. 5 durch G v. 16.5.2003 (BGBl. I S. 660);
zur Anwendung siehe Art. 97 § 22 Abs. 1 Satz 2 EGAO (Nr. 4).

2) § 163 neu gef. durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679); zur Anwendung siehe Art. 97 § 29
EGAO (Nr. 4).
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werden, ohne dass dies einer Begründung bedarf. 2 Die Festsetzung einer
Vorauszahlung ist stets eine Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprü-
fung.

(2)1) 1 Solange der Vorbehalt wirksam ist, kann die Steuerfestsetzung auf-
gehoben oder geändert werden. 2 Der Steuerpflichtige kann die Aufhebung
oder Änderung der Steuerfestsetzung jederzeit beantragen. 3 Die Entschei-
dung hierüber kann jedoch bis zur abschließenden Prüfung des Steuerfalles,
die innerhalb angemessener Frist vorzunehmen ist, hinausgeschoben werden.

(3)1) 1 Der Vorbehalt der Nachprüfung kann jederzeit aufgehoben werden.
2 Die Aufhebung steht einer Steuerfestsetzung ohne Vorbehalt der Nachprü-
fung gleich; § 157 Abs. 1 Satz 1 und 3 gilt sinngemäß. 3 Nach einer Außen-
prüfung ist der Vorbehalt aufzuheben, wenn sich Änderungen gegenüber der
Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung nicht ergeben.

(4)2) 1 Der Vorbehalt der Nachprüfung entfällt, wenn die Festsetzungsfrist
abläuft. 2 § 169 Absatz 2 Satz 2, § 170 Absatz 6 und § 171 Absatz 7, 8 und 10
sind nicht anzuwenden.

§ 165 Vorläufige Steuerfestsetzung, Aussetzung der Steuerfestset-
zung. (1)3) 1 Soweit ungewiss ist, ob die Voraussetzungen für die Entstehung
einer Steuer eingetreten sind, kann sie vorläufig festgesetzt werden. 2 Diese
Regelung ist auch anzuwenden, wenn
1. ungewiss ist, ob und wann Verträge mit anderen Staaten über die Besteue-

rung (§ 2), die sich zugunsten des Steuerpflichtigen auswirken, für die
Steuerfestsetzung wirksam werden,

2. das Bundesverfassungsgericht die Unvereinbarkeit eines Steuergesetzes
mit dem Grundgesetz4) festgestellt hat und der Gesetzgeber zu einer Neu-
regelung verpflichtet ist,

2a. sich auf Grund einer Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen
Union ein Bedarf für eine gesetzliche Neuregelung ergeben kann,

3. die Vereinbarkeit eines Steuergesetzes mit höherrangigem Recht Gegen-
stand eines Verfahrens bei dem Gerichtshof der Europäischen Union,
dem Bundesverfassungsgericht oder einem obersten Bundesgericht ist
oder

4. die Auslegung eines Steuergesetzes Gegenstand eines Verfahrens bei dem
Bundesfinanzhof ist.

3 Umfang und Grund der Vorläufigkeit sind anzugeben. 4 Unter den Voraus-
setzungen der Sätze 1 oder 2 kann die Steuerfestsetzung auch gegen oder
ohne Sicherheitsleistung ausgesetzt werden.

(2)1) 5) 1 Soweit die Finanzbehörde eine Steuer vorläufig festgesetzt hat,
kann sie die Festsetzung aufheben oder ändern. 2 Wenn die Ungewissheit

1 AO § 165 Abgabenordnung

1) Zur Anwendung in den neuen Bundesländern siehe Art. 97a § 2 Nr. 4 EGAO (Nr. 4).
2) § 164 Abs. 4 Satz 2 neu gef. mWv 1.1.2015 durch G v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2415).
3) § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 angef. mWv 1.1.2009 durch G v. 20.12.2008 (BGBl. I S. 2850);

Satz 2 Nr. 3 geänd. mWv 30.6.2013 durch G v. 26.6.2013 (BGBl. I S. 1809); Satz 2 Nr. 2a eingef.
mWv 1.1.2017 durch G v. 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679).

4) Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 32.
5) § 165 Abs. 2 Satz 3 eingef., bish. Satz 3 wird Satz 4 mWv 1.1.2009 durch G v. 20.12.2008

(BGBl. I S. 2850).


